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Ausgegeben am

28. Dezember 2012

Jahrgang 2012

141. Stück

Der Landeshauptmann von Niederösterreich verlautbart

gemäß Art. 44 Abs. 1 der NÖ Landesverfassung 1979,

LGBl. 0001–19:

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem

Bund und den Ländern über die Förderung von

Lehrgängen für Erwachsene im Bereich

Basisbildung/Grundkompetenzen sowie von

Lehrgängen zum Nachholen des

Pflichtschulabschlusses

Der Landtag von Niederösterreich hat die Vereinbarung am

15. Dezember 2011 genehmigt; sie ist gemäß ihrem Art. 14

Abs. 1 mit 1. Jänner 2012 in Kraft getreten.

Pröll

Landeshauptmann
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Der Bund – vertreten durch die Bundesregierung – und die

Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberöster-

reich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien –

jeweils vertreten durch den Landeshauptmann bzw. die

Landeshauptfrau – im Folgenden Vertragsparteien

genannt – sind übereingekommen, gemäß Art. 15a des

Bundes-Verfassungsgesetzes nachstehende Vereinba-

rung zu schließen:
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Artikel 1

Zielsetzung

Um erwachsenen Personen ohne ausreichende Mindest-

qualifikation bessere Zugangschancen zum Arbeitsmarkt

zu eröffnen sowie deren soziale Integration zu fördern, soll

in den Bereichen “Basisbildung/Grundkompetenzen” und

“Nachholen des Pflichtschulabschlusses” ein österreich-

weit einheitliches, zwischen dem Bund und den Ländern

abgestimmtes Förderprogramm eingerichtet werden.

Artikel 2

Grundsätze

(1) Das Förderprogramm gliedert sich entsprechend den

unterschiedlichen Qualifikationsstufen “Basisbil-

dung/Grundkompetenzen” und “Nachholen des

Pflichtschulabschlusses” in zwei Programmbereiche,

für die jeweils spezifische Kriterien hinsichtlich der

Qualität und Kostenkalkulation gelten. Die beiden

Programmbereiche sollen nach Maßgabe der folgen-

den Bestimmungen für die Teilnehmer und Teilneh-

merinnen kostenfrei umgesetzt werden.

(2) Das Förderprogramm intendiert die optimale Alloka-

tion von bundes- und länderspezifischen Ressour-

cen, um optimale Rahmenbedingungen für die

Lernenden zu schaffen und insbesondere junge

Erwachsene mit entsprechendem Qualifikationsbe-

darf zu erreichen. Qualitätssicherung, Monitoring und

Evaluierung sowie die Definition der Zugangskriterien

erfolgen nach bundesweit einheitlichen und einver-

nehmlich festgelegten Standards. Die konkrete För-

derentscheidung erfolgt durch das Land.

(3) Die Programmbereiche “Basisbildung/Grundkompe-

tenzen” sowie “Nachholen des Pflichtschulabschlus-

ses” werden als Maßnahmenförderungen finanziert,

d.h. Fördernehmer ist der jeweilige Bildungsträger,

der die Bildungsmaßnahme durchführt. 2
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(4) Um den Aufbau nachhaltiger Strukturen zu fördern

und eine konsequente Zielgruppenerschließung zu

gewährleisten, sollen die Vereinbarungen zwischen

den Fördergebern und den Bildungsträgern nach

Möglichkeit mehrjährig abgeschlossen werden,

soweit dies zur Zielerreichung erforderlich ist.

(5) Die zur operativen Umsetzung und qualitativen Absi-

cherung der Programmbereiche erforderlichen

Detailregelungen sind von der Steuerungsgruppe

festzulegen und in einem Programmplanungsdoku-

ment öffentlich zugänglich zu machen (Art. 5 Abs. 3

Z. 2). Das Programmplanungsdokument hat die

Funktion eines gemeinsamen Referenzdokuments

für die Bildungsträger und die abwickelnden Stellen.

(6) Angebote oder Einrichtungen, welche nicht Teil des

Förderprogramms sind bzw. die Zulassungsvoraus-

setzungen nicht erfüllen, bleiben von dieser Verein-

barung unberührt und sind aus Mitteln des

Programms nicht förderbar. Eine Förderung dieser

Angebote bzw. Einrichtungen außerhalb des gemein-

samen Förderprogramms bleibt den Vertragspar-

teien unbenommen.

Artikel 3

Finanzierung

(1) Die Aufbringung der direkten Fördermittel für die

Durchführung der Programmbereiche erfolgt je zur

Hälfte durch das jeweilige Land und den Bund.

(2) Basis sowohl der Förderzuerkennung als auch

Förderabrechnung sind die in Art. 4 dieser Vereinba-

rung festgelegten Förderkriterien.

(3) Im Programmbereich “Basisbildung/Grundkompe-

tenzen” verdoppelt der Bund jeden von den Ländern

entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinba-

rung bereitgestellten Euro gemäß folgenden

Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr.
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(4) Im Programmbereich “Nachholen des Pflichtschulab-

schlusses” verdoppelt der Bund jeden von den Län-

dern entsprechend den Bestimmungen dieser

Vereinbarung bereitgestellten Euro gemäß folgenden

Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr.
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(5) Bei voller Mittelaufbringung entsprechend der tabellari-

schen Darstellung gemäß Abs. 3 und 4 soll österreichweit

insgesamt die folgende Personenanzahl der jeweiligen

Zielgruppe erreicht werden:
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(6) Die Kosten für den Verwaltungsaufwand im jeweili-

gen Zuständigkeitsbereich trägt jede Vertragspartei

selbst, sofern in dieser Vereinbarung nichts Anderes

bestimmt ist.

Artikel 4

Zielgruppen, Fördersätze und

Berechnungsmodalitäten

(1) Für den Programmbereich “Basisbildung/Grundkom-

petenzen” legen die Vertragsparteien folgende

Eckdaten zur Durchführung der Angebotsförderung

fest:

1. Zielgruppen des Programmbereichs “Basisbil-

dung/Grundkompetenzen” sind:

a) Personen mit Erstsprache Deutsch, welche

die Schulpflicht erfüllt, aber keinen positiven

Pflichtschulabschluss erreicht und Defizite in

den Grundkompetenzen haben;

b) Personen mit positivem Pflichtschulab-

schluss, die dennoch Defizite aufweisen (z.B.

sekundärer Analphabetismus, Diskalkulie);

c) Personen mit Migrationshintergrund und

mangelnden Basis- und Grundkompetenzen.

2. Der förderfähige Gesamtrahmen je TeilnehmerIn

und Maßnahme beträgt mindestens 100 und

höchstens 400 Unterrichtseinheiten;

3. Die Größe der Lerngruppen darf 10 Teilnehme-

rInnen nicht übersteigen:

4. Der kalkulatorische Kostensatz je Unterrichtsein-

heit liegt in der Bandbreite zwischen EUR 100,–

und EUR 200,– und ist abhängig von der einge-

setzten Anzahl der TrainerInnen je Gruppe,

einem etwaigen Kinderbetreuungsangebot, der

Anzahl der Einzelstunden beim Lerneinstieg

usw.;5
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5. Angelaufene Kosten für TeilnehmerInnen, wel-

che die Maßnahmen vorzeitig abbrechen, kön-

nen vom Träger auf Basis der durchschnittlichen

kursspezifischen Kosten je TeilnehmerIn und

Unterrichtseinheit bis zu einem Ausmaß von

40 Unterrichtseinheiten aliquot mit dem Förder-

geber verrechnet werden. Dies gilt auch für die

integrierte Beratungs- und Eingangsphase. Bei

allen anderen TeilnehmerInnen (d.h. Kursbesuch

über 40 UE) beträgt der zur Anwendung kom-

mende Verrechnungssatz 100% der kalkulierten

Durchschnittskosten je TeilnehmerIn und Kurs-

maßnahme.

(2) Für den Programmbereich “Nachholen des Pflicht-

schulabschlusses” legen die Vertragsparteien die

Eckdaten zur Durchführung der Angebotsförderung

wie folgt fest:

1. Zielgruppen des Programmbereichs “Nachholen

des Pflichtschulabschlusses” sind:

a) Jugendliche und Erwachsene, welche keinen

positiven Abschluss der 8. Schulstufe haben;

b) Jugendliche und Erwachsene, welche die

4. Klasse Hauptschule in einzelnen Gegen-

ständen negativ abgeschlossen haben und

diese Fächer nun absolvieren wollen, um ein

positives Gesamtzeugnis zu erhalten.

2. Der maximal förderbare Gesamtrahmen beträgt

1.160 Unterrichtseinheiten je TeilnehmerIn,

wobei förderfähige Angebote das Minimum von

986 Unterrichtseinheiten nicht unterschreiten

dürfen;

3. Der kalkulatorische Normkostensatz je Absolven-

tIn beträgt maximal EUR 6.600,–;

4. Die Förderung im Programmbereich “Nachholen

des Pflichtschulabschlusses” beinhaltet ein

Anreizmodell für die Bildungsträger. Die volle

Förderung erhält der Bildungsträger nur dann,

wenn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer die

Maßnahme tatsächlich erfolgreich beendet und 6
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das Abschlusszeugnis erworben hat. Im Falle

eines Abbruchs durch die Teilnehmerin bzw. den

Teilnehmer werden lediglich 80% des vollen Kos-

tensatzes (d.h. max. EUR 5.280,–) an den Bil-

dungsträger refundiert;

5. Der pauschalierte Verrechnungsschlüssel für

TeilnehmerInnen, welche nur Teile des Angebots

benötigen, sieht einen Rahmen von 598 Unter-

richtseinheiten bzw. 51,5% des vollen Kursum-

fangs je Person vor. Angelaufene Kosten für

TeilnehmerInnen, welche die Maßnahmen vor-

zeitig abbrechen, können vom Bildungsträger

wiederum auf Basis der generellen Bestimmun-

gen (d.h. um 20% reduzierter Fördersatz bei nicht

erfolgreichem Abschluss der Maßnahme) mit

dem Fördergeber verrechnet werden.

Artikel 5

Steuerungsgruppe

(1) Die Vertragsparteien richten eine Steuerungsgruppe

ein, der je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter eines

jeden Landes und vier Vertreterinnen bzw. Vertreter

des Bundes mit Stimmrecht angehören. Den Sozial-

partnern wird beratende Stimme eingeräumt. Die

oder der nicht stimmberechtigte Vorsitzende wird von

der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur

ernannt.

(2) Die Steuerungsgruppe fasst ihre Beschlüsse bei

Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmbe-

rechtigten Mitglieder mit ¾-Mehrheit der anwesenden

stimmberechtigten Mitglieder, hinsichtlich der Auf-

gabe nach Abs. 3 Z. 2 ist Einstimmigkeit erforderlich.

Die Einberufung erfolgt durch die bzw. den Vorsitzen-

den nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jähr-

lich. Einladung und Sitzungsvorbereitung erfolgen

durch die Geschäftsstelle.

(3) Die Aufgaben der Steuerungsgruppe sind:

1. Erstellung einer Geschäftsordnung;6
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2. Festlegen der Detailregelungen zur Umsetzung

des Programms gemäß Art. 2 Abs. 5. Dies betrifft

insbesondere Regelungen zur Qualität des Ange-

botskonzepts, der Qualifikation des eingesetzten

Personals und der infrastrukturellen Vorausset-

zungen von Seiten der Bildungsträger;

3. Bestellung und Abberufung der ExpertInnen der

Akkreditierungsgruppe und Monitoringgruppe

sowie Beschlussfassung der Geschäftsordnun-

gen dieser beiden Gruppen;

4. Programmaufsicht, Festlegen der Kriterien für

das TeilnehmerInnen-Monitoring und Bewertung

der laufenden Maßnahmen (Monitoring, Quar-

tals- und Jahresberichte etc.) (=quantitative

Bewertung);

5. Vorbereitung bzw. Beschlussfassung der Pro-

grammevaluation sowie Abnahme des Evalua-

tionsberichts (=qualitative Bewertung);

6. Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwick-

lung und Verbesserung des Programms, sofern

dies erforderlich erscheint und soweit die für die

Budgetplanung der Länder und des Bundes maß-

geblichen Bestimmungen der vorliegenden Ver-

einbarung davon nicht berührt sind;

7. Wechselseitige Information (Bund – Länder –

Geschäftsstelle) sowie Informationsweitergabe

an die Anbieter in den Ländern und beim Bund.

(4) Die Steuerungsgruppe kann zu den Sitzungen Sach-

verständige und Auskunftspersonen, insbesondere

aus dem Bereich der Wissenschaft und Forschung

beiziehen.

(5) Die Kosten für das vom jeweiligen Land entsendete

Mitglied der Steuerungsgruppe werden vom betref-

fenden Land getragen, die Kosten für die vom Bun-

desministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

entsendeten Mitglieder der Steuerungsgruppe trägt

der Bund. 7
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Artikel 6

Geschäftsstelle

(1) Zur Durchführung der operativen Geschäfte der

Steuerungsgruppe, der Akkreditierungsgruppe und

der Monitoringgruppe wird vom Bundesministerium

für Unterricht, Kunst und Kultur eine Geschäftsstelle

eingerichtet.

(2) Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind:

1. Beratung und fachliche Betreuung der Bewer-

berInnen, die eine Akkreditierung anstreben;

2. Vorbereitung und Dokumentation der Sitzungen

der Steuerungsgruppe und der Akkreditierungs-

gruppe;

3. Gesamtevidenz der Durchführungsentscheidun-

gen in den Ländern;

4. Gesamtkoordination des Berichtswesens und

Erstellung von Berichten für die Steuerungs-

gruppe.

(3) Die Kosten für die Geschäftsstelle trägt der Bund.

Artikel 7

Akkreditierungsgruppe

(1) Zur Prüfung der qualitativen Mindestvoraussetzun-

gen der eingereichten Bildungsmaßnahmen wird

eine Akkreditierungsgruppe bestellt, die ihre

Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit fasst. Umlaufbe-

schlüsse sind möglich. Die erfolgreiche Akkreditie-

rung eines Angebots entsprechend den in Art. 4

festgelegten Kriterien sowie den dazugehörigen

Detailregelungen gemäß Art. 5 Abs. 3 Z. 1 ist Voraus-

setzung für die Förderfähigkeit von Bildungsmaßnah-

men im Rahmen dieser Vereinbarung.

(2) Der Akkreditierungsgruppe gehören sechs unabhän-

gige ExpertInnen an, die durch die Steuerungsgruppe

jeweils auf drei Jahre bestellt werden. Eine einmalige7
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Verlängerung der Mitglieder der Akkreditierungs-

gruppe ist möglich. MitarbeiterInnen von Bundes-

oder Landesbehörden sowie von diesen Behörden

direkt zuordenbaren Institutionen sind von der

Bestellmöglichkeit ausgeschlossen. Dies gilt auch für

MitarbeiterInnen potenzieller FörderungswerberIn-

nen. Drei ExpertInnen werden von den Ländervertre-

terInnen in der Steuerungsgruppe und drei

ExpertInnen von den VertreterInnen des Bundes-

ministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur nomi-

niert.

(3) Die Aufgaben der Akkreditierungsgruppe sind:

1. Prüfung der Angebote von Bildungsträgern

anhand der vorgelegten Akkreditierungsan-

suchen und Beschlussfassung darüber, ob das

entsprechende Angebot auf Basis der Bestim-

mungen gemäß Art. 4 sowie der dazugehörigen,

gemäß Art. 2 Abs. 5 festgelegten Detailregelun-

gen akkreditiert werden soll oder nicht;

2. Gegebenenfalls Formulierung von Nachbesse-

rungsaufträgen an die AntragstellerInnen;

3. Mitwirkung am Berichtswesen und Abstimmung

mit der Geschäftsstelle;

4. Teilnahme an den Sitzungen der Steuerungs-

gruppe auf Einladung.

(4) Die Akkreditierungsgruppe hat einlangende Akkredi-

tierungsansuchen sowie damit in Zusammenhang

stehende ergänzende oder nachgereichte Unterla-

gen jeweils binnen 8 Wochen zu bearbeiten bzw. in

dieser Frist gegebenenfalls einen Nachbesserungs-

auftrag zu formulieren.

(5) Die Akkreditierungsgruppe tagt nach Bedarf, minde-

stens jedoch quartalsweise. An den Sitzungen nimmt

ein Mitglied der Geschäftsstelle ohne Stimmrecht teil.

(6) Die Kosten für die Mitglieder der Akkreditierungs-

gruppe trägt der Bund. 8
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(7) Aus einer erfolgreichen Akkreditierung entsteht kein

Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung für einen

Bildungsträger.

Artikel 8

Monitoringgruppe

(1) Der für die gesamte Wirkungsanalyse (Monitoring

sowie Evaluierung) verantwortlichen Monitoring-

gruppe gehören sechs ExpertInnen an, die durch die

Steuerungsgruppe jeweils auf drei Jahre bestellt

werden. Drei ExpertInnen werden von den Länder-

vertreterInnen in der Steuerungsgruppe und drei

ExpertInnen von den VertreterInnen des Bundes-

ministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur nomi-

niert. Eine Wiederbestellung ist möglich.

(2) ExpertInnen, die der Akkreditierungsgruppe angehö-

ren, sind von der Nominierung in die Monitoring-

gruppe ausgeschlossen und umgekehrt.

(3) Die Aufgaben der Monitoringgruppe sind:

1. Fachliche Betreuung und inhaltliche Kontrolle

des Monitorings;

2. Aufbau eines aussagekräftigen Dokumentations-

systems entsprechend den Vorgaben der Steue-

rungsgruppe;

3. Auswertung des Datenbestandes und Verfas-

sung der Quartalsberichte;

4. Aufzeigen von allfälligen Schwachpunkten und

von Handlungspotenzialen;

5. Mitwirkung am Jahresberichtswesen/Abstim-

mung mit der Geschäftsstelle;

6. Teilnahme an den Sitzungen der Steuerungs-

gruppe auf Einladung.

(4) Die Kosten für die Mitglieder der Monitoringgruppe

trägt der Bund.8
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Artikel 9

Zahlungen des Bundes

(1) Der Anteil des Bundes an den direkten Förderzahlun-

gen gemäß Art. 3 wird halbjährlich gegen Nachweis

der widmungsgemäßen Vorauszahlung durch die

Länder auf die von den Ländern angegebenen Kon-

ten refundiert. Stichtag für den Nachweis ist jeweils

der 31. März und der 30. September. Abrechnungs-

stichtag ist der 30. April und 30. Oktober jeden Jah-

res. Die Zahlung des Bundes erfolgt jeweils im Juni

und Anfang Dezember.

(2) Als Nachweis der Angebotsförderung hat das Land

die Höhe der Förderung je Programmbereich darzu-

stellen, wobei die Förderbeträge getrennt nach den

jeweiligen Bildungsträgern auszuweisen sind.

(3) Die Auszahlung erfolgt durch das Bundesministerium

für Unterricht, Kunst und Kultur. Dieses behält sich

die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der

Fördermittel durch die Bildungsträger sowie der

ordnungsgemäßen Abrechnung vor. Bei der Auszah-

lung können allfällige Rückzahlungsverpflichtungen

gemäß Art. 12 Abs. 6 aufgerechnet werden.

Artikel 10

Verwendung frei werdender Mittel

(1) Von einzelnen Ländern nicht bzw. nicht in vollem

Umfang abgerufene und somit frei gewordene Mittel

des Bundes können auf andere Länder aufgeteilt wer-

den, wenn in diesen ein zusätzlicher Bedarf besteht

und die jeweiligen Landesmittel im Ausmaß der Bun-

deszuteilung erhöht werden. Der grundsätzliche

Finanzierungsschlüssel (50:50) bleibt in jedem Fall

aufrecht.

(2) Eine Verschiebung von Finanzmitteln zwischen den

Programmbereichen “Basisbildung/Grundkompeten-

zen” und “Nachholen des Pflichtschulabschlusses”

ist innerhalb eines Landes bis zu einer Höhe von 20% 9
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der vereinbarten maximalen Fördersumme gemäß

Art. 3 Abs. 3 und Abs. 4 möglich, wenn in einem der

beiden Programmbereiche die zur Verfügung gestell-

ten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft werden,

während im anderen Programmbereich ein erhöhter

Bedarf zu konstatieren ist. Voraussetzung für eine

solche Verschiebung der Mittel ist die Herstellung des

Einvernehmens mit dem Bund.

Artikel 11

Publizitätsbestimmungen

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen

ihrer Öffentlichkeitsarbeit den gemeinsamen Förder-

ansatz zum Ausdruck zu bringen und auf die partner-

schaftliche Aufbringung der Mittel hinzuweisen.

(2) In sämtlichen programmspezifischen Print- und

Online-Produkten sind neben dem entsprechenden

sprachlichen Hinweis stets auch das in Anlage 1 ent-

haltene Logo der Länder-Bund-Förderinitiative, das

Logo des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst

und Kultur und des jeweiligen Landes bzw. der betei-

ligten Länder an gut sichtbarer Stelle und in ange-

messener Größe zu platzieren.

Artikel 12

Monitoring, Evaluierung und Controlling

(1) Die Durchführung des Programms wird einem beglei-

tenden Monitoring unterzogen. Die Länder verpflich-

ten sich, der Geschäftsstelle halbjährlich in

tabellarischer Form folgende Daten zu übermitteln:

Anzahl der eingelangten Förderanträge bzw. abge-

rechneten Förderverträge, Namen der beantragen-

den bzw. abrechnenden Institutionen, Bezeichnung

des betreffenden Programmbereichs, Anzahl der9
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TeilnehmerInnen je Programmbereich und Institution

sowie genehmigter bzw. abgerechneter Förderbetrag

je Programmbereich und Institution.

(2) Die Förderentscheidungen der abwickelnden Stellen

in den Ländern sind der Geschäftsstelle schriftlich

mitzuteilen, bei negativen Entscheiden unter Anfüh-

rung der Begründung. Entsprechende Auswertungen

werden von der Geschäftsstelle im Rahmen der

Erstellung des Jahresberichts vorgenommen.

(3) Der Bund verpflichtet sich, auf der Grundlage der von

den Bildungsträgern gemäß Art. 13 Abs. 3 Z. 2 und

den Ländern gemäß Art. 12 Abs. 1 übermittelten

Daten im Wege der Geschäftsstelle halbjährlich eine

Gesamtstatistik für das Programm zu erstellen. Die

verfügbaren Daten können auch zwischenzeitlich von

den Ländern eingesehen werden.

(4) Der Einsatz der Fördermittel sowie die Auswirkungen

der kostenlosen Bildungsangebote auf die Bildungs-

und Beschäftigungschancen der TeilnehmerInnen

werden einer begleitenden Evaluierung unterzogen.

Die Kriterien dafür sind in der Steuerungsgruppe fest-

zulegen.

(5) Die Kosten für das Monitoring und die Evaluierung

werden gemäß dem Schlüssel 50:50 zwischen Bund

und Ländern aufgeteilt, wobei die einzelnen Länder

jeweils den Anteil an den Gesamtkosten tragen, der

dem Prozentanteil der auf sie entfallenden Fördermit-

tel aus dem Gesamtprogramm entspricht.

(6) Die Länder verpflichten sich, die widmungsgemäße

Verwendung der Fördermittel durch die Bildungsträ-

ger zu überprüfen und dem Bund festgestellte Ver-

stöße zu melden. Rückforderungen, die

Bildungsträgern gegenüber geltend gemacht wer-

den, sind entsprechend den tatsächlich erfolgten

Zahlungen auf Basis des Finanzierungsschlüssels

50:50 mit dem Bund gegen zu verrechnen. 10
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Artikel 13

Förderverträge

(1) Die Länder entscheiden über die Förderfähigkeit der

von den Bildungsträgern eingereichten, gemäß Art. 7

Abs. 1 akkreditierten Maßnahmen anhand der folgen-

den Kriterien:

1. die insgesamt ausgewogene regionale Vertei-

lung der Maßnahmen;

2. die insgesamt gewährleistete Zielgruppenausge-

wogenheit der Maßnahmen;

3. die entsprechende Budgetverfügbarkeit.

(2) Zur Gewährleistung der notwendigen Transparenz

und Vergleichbarkeit hat jeder Fördervertrag die fol-

genden Kennzahlen auszuweisen:

a) Kursdauer (Anzahl der Unterrichtseinheiten)

b) Gruppengröße (Anzahl der Teilnehmer)

c) Kosten pro Kurs in Euro

d) Kosten pro Teilnehmer in Euro

e) Kosten pro Unterrichtseinheit in Euro

f) Kosten pro Teilnehmer und Unterrichtseinheit in

Euro

(3) Die Länder verpflichten die Bildungsträger im Rah-

men der jeweiligen Förderverträge dazu,

1. die gleichen Publizitätsbestimmungen wie in

Art. 11 Abs. 1 und 2 einzuhalten sowie die dazu

gemäß Art. 2 Abs. 5 von der Steuerungsgruppe

beschlossenen und im Programmplanungsdoku-

ment veröffentlichten Detailregelungen zu beach-

ten;

2. am Monitoring sowie an der Programmevaluie-

rung entsprechend den gemäß Art. 5 Abs. 3 Z. 4

von der Steuerungsgruppe festgelegten Kriterien

mitzuwirken und den entsprechenden Berichts-

pflichten an die Geschäftsstelle nachzukommen.

Dies beinhaltet insbesondere die Erfassung der10
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TeilnehmerInnendaten sowie die Datenpflege im

Rahmen des IT-gestützten TeilnehmerInnen-

monitorings;

3. den Prüforganen des Bundes gegebenenfalls

Einblick in sämtliche mit dem Programm in

Zusammenhang stehende Aufzeichnungen und

Abrechnungsunterlagen zur Prüfung der wid-

mungsgemäßen Verwendung der Fördermittel zu

gewähren bzw. auf Verlangen alle dazu erforder-

lichen Auskünfte zu geben.

Artikel 14

In-Kraft-Treten

(1) Wenn bis zum Ablauf des 30. April 2012

1. die nach der Bundesverfassung erforderlichen

Voraussetzungen vorliegen und

2. die Mitteilung zumindest eines Landes über das

Vorliegen der nach der jeweiligen Landesverfas-

sung erforderlichen Voraussetzungen beim

Bundeskanzleramt eingelangt ist,

so tritt die Vereinbarung mit 1. Jänner 2012 zwischen

dem Bund und jenen Ländern, deren Mitteilungen bis

zum Ablauf des 30. April 2012 eingelangt sind, in

Kraft. Werden die in den Z. 1 und 2 angeführten

Bedingungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt,

so tritt die Vereinbarung zwischen dem Bund und den

betreffenden Ländern mit dem auf diesen Zeitpunkt

folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Ist die Vereinbarung gemäß Abs. 1 in Kraft getreten

und langt vor dem 1. Juli 2013 die Mitteilung eines

weiteren Landes über das Vorliegen der nach der

jeweiligen Landesverfassung erforderlichen Voraus-

setzungen beim Bundeskanzleramt ein, so wird die

Vereinbarung zwischen jedem solchen Land und den

bisherigen Vertragsparteien mit dem auf das Einlan-

gen folgenden Monatsersten wirksam. Nach Ablauf

des 30. Juni 2013 beim Bundeskanzleramt einlan-

gende Mitteilungen sind unbeachtlich. 11
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(3) Sind die in Abs. 1 erster Satz, die in Abs. 1 zweiter

Satz oder die in Abs. 2 angeführten Bedingungen ein-

getreten, so hat das Bundeskanzleramt das Bundes-

ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur sowie die

Länder davon in Kenntnis zu setzen und den Zeit-

punkt des In-Kraft-Tretens mitzuteilen.

Artikel 15

Geltungsdauer

(1) Diese Vereinbarung gilt unter Berücksichtigung der

Verrechnungszeiträume gemäß Art. 9 Abs. 1 bis

30. Juni 2015. Die Förderung der Bildungsmaßnah-

men endet mit 31.12.2014.

(2) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass

das Förderprogramm bei entsprechendem Erfolg

fortgesetzt und längerfristig abgesichert werden soll.

Die Vertragsparteien werden deshalb im Jänner 2014

und auf Basis der bis dahin vorliegenden Evaluie-

rungsergebnisse Verhandlungen über die zukünftige

Gestaltung der Förderung grundlegender Bildungs-

abschlüsse im Bereich Erwachsenenbildung inklu-

sive Basisbildung aufnehmen.

(3) Die Länder werden als Voraussetzung für eine allfäl-

lige Verlängerung der Förderinitiative bis zum

31.12.2013 eine den landesspezifischen Erfordernis-

sen Rechnung tragende Bedarfsplanung für die Pro-

grammbereiche “Basisbildung/Grundkompetenzen”

und “Nachholen des Pflichtschulabschlusses” erstel-

len, welche regionalen und zielgruppenspezifischen

Kriterien entspricht.

Artikel 16

Hinterlegung

Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefertigt. Die

Urschrift wird beim Bundeskanzleramt hinterlegt. Dieses

hat den Ländern als gegenbeteiligte Vertragsparteien

beglaubigte Abschriften der Vereinbarung zu übermitteln.11
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